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Wie ist eine Bermirideruirg des Personals für die 
ZnÄerabfertignngen bei gleichzeitiger Förderung 

der Fabrikintercsscrr möglich?
Nach den Ausführungsbestimmungen zum Zuckerstueerge- 

setz (Nr. 2 2) sind die Znckerstenerstellen für je eine oder
mehrere Fabriken zuständig, aber auch wenn eine Znckerstener- 
stelle für 2 oder 3 Zuckerfabriken zuständig, ist deren Ver­
walter durch die Abfertigungen nicht ausreichend beschäftigt, 
andererseits verbietet sich die Zuweisung einer noch größeren 
Zahl deshalb, weil häufig der Fall eintritt, daß mehrere Fa­
briken Abfertigungen zu gleicher Zeit wünschen und der be­
schränkten Ladefrist wegen wünschen müssen und dann Ver­
luste für sie für Wagenstrafmiete und Couvcntionalstrafe we­
gen nicht rechtzeitiger Lieferung erwachsen, weil der Beamte 
nicht an mehreren Orten zu gleicher Zest abfertigen kann.

Diesen Uebelständin, daß einerseits die Verwaltung eine 
große Zahl von Beamten anstellen muß, welche nicht aus­
reichend beschäftigt sind und daß anderseits selbst bei Ueber- 
weisnng nur zweier oder dreier Zuckerfabriken an eine Zucker- 
stenersielle erstere oft nicht rechtzeitig abgefertigt werden kön­
nen, hat man bisher vergeblich zu begegnen gesucht. Ver­
fasser dieses glaubt aber einen Ausweg Zur Vermeidung die­
ser Unznträglichkeiten gesunden zu haben und wird denselben 
im Folgenden zeigen.

Bekanntlich sind die Versendungen in den Rohzuckerfa- 
briken hinsichtlich der Znckermenge fast immer gleich. Ge­
wöhnlich werden 500 Sack n 2 Ctr. seltener 1000 Sack auf 
einmal versandt und auch die Empfänger der Sendungen sind 
für die einzelnen Fabriken nur wenige und fast immer die­
selben. Endlich haben diese Zuckerfabriken, wenigstens im 
Bezirk des Verfassers, überall einen vom Znckerhanse amtlich 
abschließbaren Verladeraum, oder wo ein solcher nicht vorhan­
den, könnte er fast überall leicht geschaffen, Lezw. von den 
übrigen Räumen des Znckerhauses abgetheilt werden.

Würde nun eine Zuckerpost von 500 oder 1000 Sack, je 
nachdem die Versendung üblich ist, in jeder Fabrik im Vor­
aus abgefertigt, der Begleitschein bis auf den Namen und

Wohnort des Empfängers, das Empfangsamt und die Trans- 
portfrist ausgefertigt und yiese Post im Verladeraum, abge­
schlossen von den übrigen Räumen des Znckerhauses bereitge» 
stellt, dann brauchte, sobald die Bestcllungsordre eingeht, der 
Begleitschein durch den Fabrikleiter hinsichtlich des Namens 
und Wohnorts des Empfänge s und von der stets anwesen­
den Fabrikaufsichtsstation hinsichtlich des EnwfangsamteS 
und der Transportfrist (unter bezügl. Vermerk im Begleit­
schein) nur vollends ausgefüllt und daS Beglcitschein-Aus- 
fertignngsrcgistcr ergänzt zu werden und die Versendung 
könnte ohne Weiteres, d. h. ohne daß der erste Abfertigungs­
beamte abgewartet zu werden brauet, vor sich gehen.

Würden dann für jede Fabrik wöchentlich zwei bestimmte 
Absertigungstage festgesetzt, an denen die Vorausabfcrtignngen 
und andere Geschäfte vom Zucstrsicuerstellenverwalter vorge­
nommen würden, so könnte ein solcher, je nachdem die Fa­
briken leichter zu erreichen find oder nicht, täglich zwei bis 
drei Fabriken bereisen, also 6 oder 9 Fabriken überhaupt be­
sorgen. Höchstens würde für eine nock größere Zahl von Fa­
briken noch ein weiterer Beamter erforderlich sein, für die 
Fülle, daß einmal eine größere oder kleinere Post als sonst 
zur Versendung gelangen sollte, oder für den Fall, daß nach­
dem die abgefertigte Post versandt, noch eine weitere vordem 
nächstfestgesetzten Absertigungstage zu versenden wäre.

Zur Erleichterung des Zuckerstenerstellenverwaltcrs und 
zur Ersparung der Fuhr-re. Kosten könnte angeordnet werden, 
daß, Falls eine im Voraus abgefertigte Post bis zum näch­
sten Abfsrtignngstage noch nicht versandt ist, die Aufsicht-- 
station den Znckerstenerstellenverwalter hiervon rechtzeitig be­
nachrichtigte und letzterer dann, wenn seine Anwesenheit in 
der betreffenden Fabrik nicht sonst nöthig wäre, diese anstieße.

Viele Fabriklciter, mit denen Verfasser die Sache besprochen, 
erklärten sämmtlich, daß dieser Ausweg durchaus praktisch und 
für sie noch besonders deshalb zweckmäßsg sei, weil sie dann 
an bestimmten Tagen auf die Anwesenheit des Zuckersteuer- 
stellenverwalters rechnen und sich auf andere Abfertigungen 
und Erledigung sonstiger Geschäfte einrichten könnten

Ein Bedenken, die Begleitscheine und das Ausfertigungs- 
register nachträglich durch die Aufseher der Fabrik-Station,


